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I. 	Am 4. November 1988 reichte der Beschwerdeführer eine 
EuropäiSChe Patentanineldung urter Beanspruchung folgender 

Prioritàten em: 

Deutsche Prioritãt Nr. 3 738 244 vom 
11. November 1987, 

EP 	 Nr. 88 103 905 voin 11. März 1988, 

EP 

	

	 Nr. 88 109 025 vom 7. Juni 1988 

und 

EP 	 Nr. 88 113 671 vom 
23. August 1988. 

Mit der Anmeldung beantragte der Beschwerdeführer die 

sofortige Veröffentlichung. 

II. 	Mit Schreiben vom 10. Mai 1989, das am 11.5.89 beim EPA 
eingang, führte der Beschwerdeführer folgendes aus: 

"Hiermit teile ich Ihnen mit, daB der PCT-Prioritàts-
anspruch vom 11. November 1988 fallen gelassen wird. Die 
Veróffentlichung der PCT-Anmeldung ist daher zu 
verschieben. Für die EP-Anmeldung behalte ich mir dasselbe 

noch bis zum 30. Mai 1989 vor." 

III. 	In einer Mitteilung vom 12. Juni 1989 machte die Eingangs- 

stelle den Beschwerdeführer darauf aufmerksam, daB die 
Rechtsfolge der Versàumung einer Frist nicht durch einen 
Verzicht auBer Kraft gesetzt werden kann. Die Eingangs-
stelle teilte weiter mit, daB, da die technischen Vorbe-
reitungen für die Veröffentlichung der Annieldung schon 
abgeschlossen gewesen seien, die Anineldung am 7. Juni 1989 

veróffentlicht worden sei. 

IV. 	Inzwischen hatte der Beschwerdeführer in einem Schreiben 
vom 30. Mai 1989, das am 3. Juni 1989 (ein Samstag) beim 
Europãische Patentaint eingegangen war, Antrag auf folgende 
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2 	 J32/89 

Entscheidung gestelit: "Die voin Antragsteller zu o. g. 
Akte zurückgenoimnenen Prioritäten vor dem 23.08.1988 

gelten als rechtswirksam zurückgenommen mit der Wirkung, 
daB sie bei Of fenlegung nicht neuheitsschädlich einer 
späteren Anmeldung entgegenstehen." Dieses Schreiben war 
an den Präsidenten des EPA gerichtet und wurde von der 
Rechtsabteilung am 6. Juni 1989 beantwortet und an die 
Eingangsstelle weitergeleitet. 

Mit Schreiben vom S. Juni 1989 wiederholte der Beschwerde-
führer sein früheres Antragsbegehren in seinem Schreiben 

voin 30.5.89. 

Mit der angefochtenen Entscheidung vom B. August 1989 
wurden die Antrãge des Beschwerdeführers zurückgewiesen, 
hauptsãchlich weil der Beschwerdeführer keinen wirksamen 
Verzicht auf die Prioritàten erklärt habe. 

Mit seiner am 12. August 1989 eingegangenen Beschwerde 
hat der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben, weil die Prioritãten spàtestens 
mit Wirkung vom 3. Juni 1989 rechtswirksam zurückgenommen 
worden seien. Die Beschwerdegebühr wurde am 
8. September 1989 entrichtet. 

Entsche idungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Nach Artikel 93 des Europäischen Patentübereinkommens 
(EPU) wird die europäische Patentanmeldung unverzüglich 
nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dein Anmeldetag oder, 

wenn eine Prioritàt in Anspruch genonunen worden ist, nach 

dem Prioritàtstag veräffentlicht. 
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3 	 J 32/89 

Nach Regel 48 (1) EPU bestimmt der Präsident des EPA 
wann die technischen Vorbereitungen für die Veröffent- 
lichung der europäischen Patentanmeldung als abgeschlossen 

gelten. Nach dem zweiten Absatz dieser Regel wird die 

Anmeldung nicht veröffentlicht, wenn sie vor AbschluB 
dieser Vorbereitungen rechtskräftig zuruckgenominen worden 

ist. 

Der Präsident des EPA hat am 18. Juli 1978 mitgeteilt 
(AB1. 1978, S. 312), daB die technischen Vorbereitungen 
für die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 
mit dem Ende des Tages als abgeschlossen gelten, der zehn 
Wochen vor dem Ablauf des achtzehnten Monats nach dem 
Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genoinmen 

wird, nach dem Prioritãtstag liegt. 

Die 18-Monatsfrist gemä8 Artikel 93 EPtJ lief unter 
Zugrundelegung des Prioritátstags voin 11. November 1987 
am 11. Mai 1989 ab. Das ist genau derselbe Tag, an dem 
das Schreiben des Beschwerdeführers voin 10. Mai 1989 beim 

EPA eingegangen war. 

Nach der Mitteilung vom 18. Juli 1978 gelten die 
technischen Vorbereitungen für die Veröffentlichung der 

Anineldung bereits als aim 2. Màrz 1989 abgeschlossen. 

Wenn mehrere Prioritäten in derselben Anineldung in 
Anspruch genommen sind, mu8 der Zeitpunkt der Veröffent-
lichung, und damit der technischen Vorbereitungen, für die 

ganze Anmeldung ab der ersten Priorität berechnet werden. 
Daher hätte eine Veröffentlichung der Anmeldung nur 

verhindert werden kännen, wenn der Anmelder und 
Beschwerdeführer vor dem 2. Màrz 1989 eine Erklärung jim 

Sinne der Regel 48 EPU in Verbindung mit der Mitteilung 
des Prãsidenten des EPA vom 18. Juli 1978 gegenüber dem 
EPA abgegeben hätte. Daran fehit es urn vorliegenden Fall, 
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4 	J 32/89 

da das frühere Schreiben des Beschwerdeführers erst am 

11. Mai 1989 eingegangen ist." 

5. 	Infolgedessen bedarf es keiner Feststellung, ob das 

Schreiben des Beschwerdeführers vom 10.5.89 eine wirksame 

Verzichtserklärung enthàlt; denn selbst wenn es sich urn 

einen wirksamen Verzicht gehandelt haben soilte, so hätte 

er - wie oben ausgeführt - nicht dazu führen kännen, die 

Veróffentlichung der Anne1dung zu verhindern. Auch eine 

Entscheidung der Kammer kännte nunmehr die durch die 

veräffentlichung der Anmeldung vom 7.6.89 eingetretene 

Rechtslage nicht rnehr ruckgängig machen. Angesichts dieser 

Sach- und Rechtslage hat die Kamnier keine andere Wahi, als 

•die Beschwerde zurückzuweisen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 
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